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Öǻentliche Bekanntmachung 
  

Bekanntgabe der Feststellung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

bei Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

Mit Schreiben vom 21.01.2026 beantragte die TotalEnergies Marketing Deutschland 
GmbH, Jean-Monnet-Str. 3 in 10557 Berlin die Erteilung einer 
immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung zur Ertüchtigung der 
Brandschutzeinrichtungen und Umstellung auf ein PFAS-freies Schaummittel für die 
Lageranlage am Standort in Kehl, Oststr. 14 in 77694 Kehl, Flurstück: 1896/13, 1896/14, 
1890 und 1896. 

Das Vorhaben unterfällt der Ziffer 9.2.1.3 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Für das Vorhaben war gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 
UVPG im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung festzustellen, ob eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die standortbezogene 
Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe wird geprüft, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den 
in Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der 
ersten Stufe, dass keine besonderen örtliche Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine 
UVP-Pflicht. Andernfalls wird auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien geprüft, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann, die die besondere Empfindsamkeit 
oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 
Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 

Die wesentlichen Gründe für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung sind mit Hinweis auf die dafür maßgeblichen Kriterien der 
Anlage 3 des UVPG anzugeben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 UVPG). 
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Die Vorprüfung hat auf der ersten Stufe ergeben, dass bei dem Vorhaben keine 
besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten 
Schutzkriterien vorliegen. 

 

Aus diesem Grunde stellt das Regierungspräsidium fest, dass keine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Änderungsvorhaben besteht.  

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstständig anfechtbar.  

Diese Mitteilung gilt als Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG. 

 
 
Freiburg, den 17.03.2026 
Regierungspräsidium Freiburg 


